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Information:  
Formalitäten bzgl. Fähigkeitsorientierte Aktivität  

• in Einrichtungen des Bereichs Arbeit & Beschäftigung 
(„Werkstätten“) – bzw. 

• in Einrichtungen zur Arbeitsorientierung, Tagesstrukturie-
rung und Entwicklungsorientierung gem. oö. ChG  

 
 
0. Überblick – das Wichtigste in Kurzform  
 
Die Werkstätten von ARCUS Sozialnetzwerk (auch die Altenfeldner Werkstätten) werden 
im Auftrag des Landes OÖ aufgrund des oö. Chancengleichheitsgesetzes (ChG) betrieben, 
das dieses Angebot als „Fähigkeitsorientierte Aktivität“ bezeichnet.  
Eine fixe Aufnahme ist nur nach einem Antrags- und Genehmigungsverfahren („Assis-
tenzkonferenz“), das zu Bescheiden führt, bei der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde 
möglich.  
Im Zuge dessen wird auch festgestellt, ob und wenn ja welcher Kostenbeitrag von den 
Menschen mit Beeinträchtigung bzw. ihren gesetzlichen Vertretern zu leisten ist; dies 
hängt sowohl von der vereinbarten Inanspruchnahme des Platzes (Stunden pro Woche) 
als auch von der finanziellen Situation der Betroffenen ab – Pflegegeldbezug und/oder 
Vermögen.  
Aufgrund des entsprechenden Kostenbeitrags-Bescheides und je nach der tatsächlichen 
Inanspruchnahme (siehe Details unten) wird von ARCUS monatlich ein Kostenbeitrag 
eingehoben.  
Wenn zusätzlich zur Fähigkeitsorientierten Aktivität auch Vollbetreutes Wohnen in An-
spruch genommen wird, verändert sich die finanzielle Situation grundlegend; nicht so, 
wenn nur teilbetreutes Wohnen bzw. mobile Betreuung und Hilfe gem. ChG dazukommt.  

 
 
1. Hintergrund  
 
Die Beschäftigung, Betreuung, Begleitung, Förderung und Pflege von Menschen mit Be-
einträchtigungen in den Werkstätten von ARCUS Sozialnetzwerk (auch der Altenfeldner 
Werkstätten) erfolgt im Auftrag des Landes OÖ aufgrund des oö. Chancengleichheitsge-
setzes (ChG), das dieses Angebot als „Fähigkeitsorientierte Aktivität“ bezeichnet.  
Dies gilt sowohl für die frühere „Hilfe durch Beschäftigung“ für Menschen mit Behinde-
rung als auch für die früheren Tagesstruktur-Angebote im Rahmen der psychiatrischen 
Vor- und Nachsorge – also auch die Ameisberg Werkstätten in Sarleinsbach.  
(Achtung: Die geschützte Arbeit bei der ARTEGRA Werkstätten gGmbH erfolgt auch nach 
dem ChG, hat ansonsten aber deutlich andere formale Bedingungen als im Folgenden 
ausgeführt!)   
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2. Aufnahmeverfahren  
 
Eine fixe Aufnahme ist nur nach einem Antrags- und Genehmigungsverfahren („Assis-
tenzkonferenz“) möglich. Zuständig ist die Bezirksverwaltungsbehörde (BH bzw. Magist-
rat) des oö. Bezirks, in dem der ursprüngliche Wohnort der betreffenden Person liegt. 
(Eine Antragstellung bei Personen von außerhalb Oberösterreichs erfordert weitere Vor-
abklärungen hinsichtlich der Kostentragung!)  
Eine Antragstellung ist sowohl bei so einer Behörde und auch am Gemeindeamt als auch 
in unseren Einrichtungen möglich. Das Antragsformular kann auch von der Internet-Seite 
des Landes OÖ und von ARCUS heruntergeladen und ausgefüllt werden.  
Wir empfehlen jedoch vor einer Antragstellung jedenfalls einen Erstkontakt mit ARCUS 
(Bereichsleitung) und wenn möglich einen Erstbesuch in der gewünschten Einrichtung.  
 
Wenn erst längerfristig (nicht innerhalb weniger Monate) ein Platz in einer Einrichtung 
gewünscht wird, ist es für einen Antrag zu früh, aber eine Bedarfsmeldung (weniger aus-
führliches Formular als beim Antrag) ist sinnvoll.  
 
Aufgrund des Antrages erfolgen Abklärungen durch den/die sog. Bedarfskoordinator(in) 
bei der Bezirksverwaltungsbehörde. Dabei geht es neben der Sicherung des Platzes (wie 
viele Stunden pro Woche?), evtl. Klärung von Transportfragen (Fahrdienst?) insbesonde-
re um die finanziellen Angelegenheiten.  

• Ist Vermögen vorhanden, das über dem Freibetrag von derzeit 12.000 Euro liegt, 
wäre daraus möglicherweise (falls verwertbar und zumutbar…) ein sog. Kostener-
satz zu leisten. Dies ist möglichst bald im Zuge der Assistenzkonferenz abzuklä-
ren!  

• Wird Pflegegeld bezogen, wird bis zu 40% davon als Kostenbeitrag an ARCUS (im 
Auftrag des Landes OÖ) vorgeschrieben; 40% wären es bei einer geplanten Inan-
spruchnahme von 38 Stunden pro Woche; bei weniger Stunden pro Woche verrin-
gert sich der reguläre Beitrag entsprechend (vgl. Beispiel unten). Die Wochen-
stunden werden auch im Rahmen der Assistenzkonferenz vereinbart und stehen 
dann im Bescheid.  
Wenn kein Pflegegeld bezogen wird, wird kein Kostenbeitrag vorgeschrieben.  

• Unter Umständen kann ein subsidiäres Mindesteinkommen gem. ChG beantragt 
werden.  

• Es wird auch überprüft, ob andere oder höhere finanzielle Leistungen zustehen 
könnten und ggf. werden entsprechende Anträge angeregt.  

 
Am Ende der Assistenzkonferenz, die oft auch erst nach der (zwischenzeitlich vereinbar-
ten) Aufnahme in der Einrichtung abgeschlossen wird, ergehen ein Hauptleistungs- und 
ein Kostenbeitragsbescheid.  
 
 

3. Kostenbeiträge  
 
Im Zuge der Assistenzkonferenz wird also auch festgestellt, ob und wenn ja welcher Kos-
tenbeitrag von den Menschen mit Beeinträchtigung bzw. ihren gesetzlichen Vertretern zu 
leisten ist; dies hängt sowohl von der vereinbarten Inanspruchnahme des Platzes (Stun-
den pro Woche) als auch von der finanziellen Situation der Betroffenen ab.  
Aufgrund des entsprechenden Kostenbeitrags-Bescheides und je nach der tatsächlichen 
Inanspruchnahme (siehe Details unten) wird von ARCUS monatlich ein Kostenbeitrag 
eingehoben – dies gilt, solange nicht auch Vollbetreutes Wohnen gemäß ChG zusätzlich in 
Anspruch genommen wird, da würden sich die finanziellen Aspekte grundlegend ändern.  
 
Sofern Pflegegeld bezogen wird, steht im Kostenbeitragsbescheid, wie viel pro Monat zu 
zahlen ist. Dieser Betrag hängt von folgenden Bedingungen ab:  
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• Pflegegeld-Stufe – unterschiedlich ob mit oder ohne erhöhte Familienbeihilfe!  
• Vereinbarte Nutzung des Platzes in Stunden pro Woche (regulär)  

 
Die zentrale Verwaltung von ARCUS in Sarleinsbach hebt im Auftrag des Landes die Kos-
tenbeiträge normalerweise monatlich im Nachhinein ein. Dafür wird ein Einzugsauftrag 
bei der jeweiligen Bank erbeten. Ein entsprechender Vordruck wird bei der  Aufnahme in 
die Einrichtung übergeben.  
Jedoch vermindert sich die Zahlung für einen Monat, in dem die Nutzung (Anwesenheit) 
lt. Aufzeichnungen der Einrichtung weniger als die Hälfte der vereinbarten Zeit ausmach-
te; dann werden nur 60% des regulären Kostenbeitrags vorgeschrieben.  
In einem Monat, in dem der Platz (z.B. wegen längerem Krankenhausaufenthalt) über-
haupt nicht genutzt wurde, wird kein Kostenbeitrag eingehoben. Durch diese Regelung 
sollen Härten vermieden werden; längere Abwesenheiten sind jedoch nicht wünschens-
wert und können Auswirkungen beim Arbeitstaschengeld haben und in Extremfällen den 
Anspruch auf den Platz gefährden. (Einrichtung muss Auslastungsquote erreichen…)   
 
Das Gesetz sieht vor, dass pro Monat höchstens 80% des Pflegegeldes für Kostenbeiträge 
herangezogen werden dürfen. Es ist grundsätzlich denkbar, dass etwa bei einer sehr in-
tensiven Inanspruchnahme von mobilen Diensten gem. ChG einmal ein höherer Beitrag 
eingehoben werden könnte; in diesem Fall ist eine nachträgliche Rückforderung des über 
die 80% hinausgehenden Kostenbeitrages vorgesehen.  
 
Nachdem der Bescheid in der Regel erst einige Zeit nach der Aufnahme ergeht, wird für 
die ersten Monate ein vorläufiger Betrag eingehoben, der sich auf die bis dahin verfügba-
ren Informationen stützt; sollten sich noch Rahmenbedingungen ändern (z.B. wenn die 
Wochenstunden noch anders festgelegt werden als zunächst gedacht), erfolgen bei der 
nächsten Abrechnung Korrekturen („Rollungen“).  
 
Änderungen bei der Pflegegeld-Einstufung wirken sich direkt auf die Höhe des Kostenbei-
trages aus. Deshalb muss ARCUS darüber ehestmöglich informiert werden. Wenn die 
Erhöhung rückwirkend bekanntgegeben wird, muss auch der Kostenbeitrag nachträglich 
neu berechnet werden und es gibt eine Nachzahlung oder ein Guthaben.  
Meldepflichten (gegenüber den Behörden) stehen auch im Kostenbeitragsbescheid!  
 
 

4. Beispiele zur Veranschaulichung 
 
Aufgrund der Öffnungszeiten und der Fahrdienste sind die meisten Menschen mit Beein-
trächtigung derzeit 36,5 Stunden pro Woche in den Werkstätten.  
Wenn bei 38 Stunden pro Woche 40% vom Pflegegeld zu zahlen wäre, so sind es bei 
36,5 Wochenstunden nur ca. 38,42% vom Pflegegeld.  
Bei 36,5 Wochenstunden ergeben sich je nach Pflegegeldstufe folgende Kostenbeiträge: ~  
 
Pflegegeldstufe Kostenbeitrag mit erhöhter 

Familienbeihilfe (gerundet) 
Kostenbeitrag ohne erhöhte 
Familienbeihilfe (gerundet) 

Stufe 1 neu (ab 1996) 36,20 59,20 
Stufe I alt (vor 1996) 55,00 78,00 
Stufe 2 86,20 109,20 
Stufe 3 147,10 170,20 
Stufe 4 232,20 255,20 
Stufe 5 323,60 346,70 
Stufe 6 454,10 477,20 
Stufe 7 613,20 636,20 
 
 



 

  4 

Wie erläutert, kann die tatsächliche Einhebung niedriger ausfallen, und zwar wenn in ei-
nem Monat weniger als 50 % der vereinbarten Anwesenheit gegeben war.  
Wir gehen wieder von 36,5 Wochenstunden lt. Bescheid aus. Diese ergeben sich aus 7,5 
Stunden an Montagen, je 8 Stunden von Dienstag bis Donnerstag und 5 Stunden frei-
tags.  
Je nachdem wie die Wochentage fallen, gibt es in den einzelnen Monaten mehr oder we-
niger mögliche Anwesenheitsstunden.  
Beispiel Mai 2009 – mit Feiertagen!: 138 Stunden Anwesenheit waren möglich.  
Wenn jemand im Mai 2009 weniger als 69 Stunden in einem Monat anwesend war, muss 
er oder sie nur 60 % des ansonsten fälligen Kostenbeitrags bezahlen (bei überhaupt kei-
ner Anwesenheit auch keinen Kostenbeitrag).  
Annahme: Es ist eine Person mit Pflegegeldstufe 3 und erhöhter Familienbeihilfe.  
Lt. obiger Tabelle hätte diese Person normalerweise € 147,10 zu zahlen gehabt. Bei ent-
sprechend geringer Anwesenheit (z.B. 50 Stunden im Monat Mai 2009) werden aber nur 
60 % davon, also € 88,26 vorgeschrieben.  
 
 

5. Hinweise 
 
Achtung, die oben stehenden Ausführungen gelten für Neuaufnahmen. Es sei der Voll-
ständigkeit halber erwähnt, dass für Menschen mit Beeinträchtigung, die vor Herbst 2008 
(also noch nach oö. Behindertengesetz) in die Werkstätten aufgenommen wurden, eine 
etwas andere Kostenbeitrags-Richtlinie gilt und auch gültig bleibt. Sofern sich für diese 
Personen aber Änderungen bei der vereinbarten Wochenstundenzahl ergeben, wechseln 
sie ins neue System wie hier beschrieben.   
 


